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ZUERST FORDERN, DANN SPAREN?

Das Amt fir Wohnbauférderung des
Kantons Ziirich weist anlisslich von Vor-
abklirungen fiir Wohnbauvorhaben ge-
meinniitziger Bautrdger darauf hin, dass die
drei vom Kantonsrat bewilligten Rahmen-
kredite fiir Wohnbaudarlehen ausgeschopft
seien. Nach Auskunft des Amtes sind Sub-
ventionsgesuche fiir rund 16 Mio. Franken
Darlehen pendent, und aufgrund von Vor-
abkldrungen und Gemeindezusicherungen
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aktion vorgesehen. In allen diesen Fallen sind
die Gemeinden darauf angewiesen, dass
der Kanton wie bisher seinen gesetzlich vor-
geschriebenen Anteil der Leistungen tragt.

Die pendenten Subventionsgesuche konnen
1996 nur zugesichert werden, wenn Regie-
rungsrat und Kantonsrat spdtestens im
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Frithjahr 1996 einen neuen ausserordentli-
chen Rahmenkredit von 18 Mio. Franken
bewilligen. Ein néchster ordentlicher Rah-
Wohnbaudarlehen (von
max. 42 Mio. Franken) ist nicht vor Friih-
jahr 1997 moglich. Gleichzeitig ist ebenfalls
ein neuer Rahmenkredit von hochstens 6
Mio. Franken fiir Investitionsbeitrage fiir
Wohneigentum fillig, da dann der Rah-
menkredit von 1991 verfillt.

menkredit fiir

Es besteht die Gefahr, dass 1996 dringend
benotigte, von den Gemeinden befiirworte-
te Wohnbauvorhaben nicht realisiert wer-
den konnen. Fiir neu gegriindete gemein-
niitzige Wohnbautriger bedeutet dies
unter Umstdnden den Konkurs. Die élteren
gemeinniitzigen Wohnbautriger sind zwar
in der Lage, ohne staatliche Hilfe weiterhin
Wohnungen zu erstellen. Der Anreiz dazu
wiirde aber weitgehend entfallen, wenn die
neuen Wohnungen wegen zu hoher Mieten
dann doch nicht an jene benachteiligten Be-
volkerungsgruppen vermietet werden kon-
nen, denen sich Baugenossenschaften und
Stiftungen verpflichtet fithlen.
Die Wohnbauférderung des Kantons
Zirich hat seit 1919 wesentlich zu einem
sozialen und funktionierenden Wohnungs-
markt beigetragen und tber das Bauge-
werbe Arbeitsplitze erhalten sowie Steuer-
ertrige geschaffen. Schliesslich sei darauf
hingewiesen, dass die erhohten Zusatz-
verbilligungen des Bundes nach WEG eine
entsprechende kantonale/kommunale For-
derung voraussetzen. Da dies im Kanton
Zirich in den letzten Jahren gewihrleistet
war, sind vom Bund ohne Belastung des
kantonalen Budgets jihrlich Betrage in Mil-
lionenhohe zugunsten von sozial benachtei-
ligten Mietern im Kanton Ziirich ausgerich-
tet worden. Dadurch wurden im Kanton
Zirich Fiirsorgemittel in etwa gleicher
Hohe eingespart.

FRITZ NIGG

Lesen Sie dazu den Kommentar auf Seite 21.

Auf wessen Kosten?

Die unklare Situation versetzt viele Genos-
senschaften in eine schwierige Lage. Zum
Beispiel die Baugenossenschaft Sonnen-
garten, die kiirzlich die Uberbauung
Riitihof in Ziirich mit einem Anteil sub-
ventionierter Wohnungen in Angriff ge-
nommen hat: «Ohne die Unterstiitzung
des Kantons werden die Wohnungen zu
teuer», prophezeit Geschiftsleiter Hans-
Peter Ruppert. Fiir ihn ist jetzt vollig offen,
zu welchem Preis er die Wohnungen, die
im Frithling 1997 bezugsbereit sind, tiber-
haupt vermieten kann. Noch drastischer
stellt sich das Problem fiir die ASIG: Diese
Genossenschaft erstellt in derselben Sied-
lung 134 Wohnungen, die bald ausge-
schrieben werden sollten — denn die ersten
Wohnungen sind bereits im néchsten
Sommer bezugsbereit.
Wihrend es bei diesen Beispielen um die
Hohe der Mieten und die Vermietbarkeit
geht, sind kleinere und neu gegriindete
Genossenschaften in einer noch prekire-
ren Situation: Wenn die Gelder des Kan-
tons ausbleiben, missen geplante Projekte
aufgegeben und die Vorinvestitionen ab-
geschrieben werden. Sehr ernsthaft in Fra-
ge gestellt ist beispielsweise die Uberbau-
ung Rinnenfeld in Uster, die von der Ge-
meinde unter anderem durch die Abgabe
von Land im Baurecht unterstiitzt wird.
Angesichts dieser Probleme setzt sich die
Kantonsritin Regina Bapst, Mitglied des
Vorstandes der Sektion Ziirich SVW, dafiir
ein, dass die kantonale Wohnbauforde-
rung fortgesetzt wird. «Es gibt immer
noch zuwenig preisgiinstige Wohnungen
fiir Familien und einkommensschwache
Gruppen», betont sie und fiigt bei: «Sinn-
volle Wohnbauforderung spart letztlich
Fiirsorgegelder.» In einer Anfrage an den
Regierungsrat will sie wissen, ob bis Ende
nichsten Jahres ein Uberbriickungskredit
bewilligt wird. Die Antwort der Regierung
steht noch aus.

RED.



	Zuerst fördern, dann sparen?

